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Zulassung zu außerordentlichen Studien 

§ 70. (1) Die Zulassung zu Universitätslehrgängen setzt den Nachweis der im Curriculum des 
betreffenden Universitätslehrganges geforderten Voraussetzungen voraus. Wird ein Universitätslehrgang 
als außerordentliches Bachelor- oder Masterstudium angeboten, sind davon abweichend folgende 
Voraussetzungen anzuwenden: 

 1. Voraussetzung für die Zulassung zu einem außerordentlichen Bachelorstudium ist der Nachweis 
der im Curriculum des betreffenden außerordentlichen Bachelorstudiums geforderten 
Voraussetzungen und eine mehrjährige einschlägige Berufserfahrung. 

 2. Voraussetzung für die Zulassung zu einem außerordentlichen Bachelorstudium, in dem der 
akademische Grad „Bachelor Professional“ verliehen werden soll, ist eine einschlägige berufliche 
Qualifikation oder eine mehrjährige einschlägige Berufserfahrung. Wenn es das Curriculum 
erfordert, können weitere Voraussetzungen und Ergänzungsprüfungen vorgesehen werden. Das 
Rektorat kann festlegen, welche dieser Ergänzungsprüfungen Voraussetzung für die Ablegung 
von im Curriculum des Universitätslehrganges vorgesehenen Prüfungen sind. 

 3. Voraussetzung für die Zulassung zu einem außerordentlichen Masterstudium ist der Abschluss 
eines fachlich in Frage kommenden Bachelorstudiums, eines anderen fachlich in Frage 
kommenden Studiums mindestens desselben hochschulischen Bildungsniveaus an einer 
anerkannten inländischen oder ausländischen postsekundären Bildungseinrichtung oder ein im 
Curriculum des Universitätslehrganges definiertes Studium mit mindestens 180 ECTS-
Anrechnungspunkten und eine mehrjährige einschlägige Berufserfahrung. Wenn es das 
Curriculum erfordert, können weitere Voraussetzungen vorgesehen werden. Zum Ausgleich 
wesentlicher fachlicher Unterschiede können Ergänzungsprüfungen vorgeschrieben werden. Das 
Rektorat kann festlegen, welche dieser Ergänzungsprüfungen Voraussetzung für die Ablegung 
von im Curriculum des Universitätslehrganges vorgesehenen Prüfungen sind. 
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 4. Abweichend von Z 3 kann für Universitätslehrgänge, in denen der akademische Grad „Master of 
Business Administration“ gemäß § 87 Abs. 2 Z 3 oder „Executive Master of Business 
Administration“ gemäß § 87 Abs. 2 Z 4 verliehen wird, im Curriculum auch eine mehrjährige 
einschlägige Berufserfahrung als Zugangsvoraussetzung festgelegt werden, sofern 
Zugangsbedingungen, Umfang und Anforderungen mit Zugangsbedingungen, Umfang und 
Anforderungen mehrerer fachlich in Frage kommender ausländischer Masterstudien nachweislich 
vergleichbar sind. Wenn es das Curriculum erfordert, können weitere Voraussetzungen 
vorgesehen werden. Für diese Universitätslehrgänge kommt § 56 Abs. 2 letzter Satz nicht zur 
Anwendung. 

(2) Die Zulassung zu den Vorbereitungslehrgängen ist längstens bis zur Vollendung des 20. 
Lebensjahres möglich. Darüber hinaus sind die Universitäten gemäß § 6 Abs. 1 Z 16 bis 21 berechtigt, im 
Curriculum für einen Vorbereitungslehrgang ein Zulassungsalter bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres 
vorzusehen, wenn dies auf Grund der Studieninhalte erforderlich ist. 

(3) Nach dem Erlöschen der Zulassung wegen der negativen Beurteilung bei der letzten zulässigen 
Wiederholung einer Prüfung ist die neuerliche Zulassung für diesen Universitätslehrgang ausgeschlossen. 
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